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1 Ausweitung Pilotbetrieb Vertragsverwaltung BAV 

Für den Pilotbetrieb suchen wir weiterhin interessierte Anwender, die mit dem Fachthema BAV 

vertraut sind. Bei Interesse melden Sie sich bitte unter edlohn-support@eurodata.de an. 

Nach erfolgreichem Abschluss des Pilotbetriebes erfolgt dann die Freischaltung für alle 

Anwender. 

2 Neuer Datensatz Betriebsdatenpflege (DSBD) 

2.1 Allgemeines 

Im Meldeverfahren der Sozialversicherung ist seit Langem der Datensatz Betriebsdatenpflege 

(DSBD) enthalten. In diesem Datensatz werden Veränderungen Ihrer Betriebsdaten an die 

Bundesagentur für Arbeit (BA) übermittelt. Denn die BA teilt Ihnen nicht nur bei 

Unternehmensgründung Ihre Betriebsnummer zu, sondern ist auch für die Verarbeitung aller 

Aktualisierungen Ihrer Betriebsstammdaten zuständig. 

Eine Änderung der Betriebsstammdaten darf ausschließlich nur noch elektronisch übermittelt 

werden kann. Ein manueller Eingriff auf BA-Seite ist nicht vorgesehen. 

Es ist den Mitarbeitern der BA daher auch nicht mehr möglich, individuelle Hinweise zu 

Änderungen von Betriebsdaten per Mail, Brief oder Fax einzupflegen.  

Bei der Vergabe einer Betriebsnummer werden notwendige Informationen zum Betrieb 

abgefragt. Sollte sich an diesen Daten etwas ändern, ist man aufgefordert dies unverzüglich 

der BA mitzuteilen (§ 18i Abs. 4 SGB IV). Unverzüglich bedeutet, dass der DSBD mit der 

folgenden Entgeltabrechnung, spätestens innerhalb von sechs Wochen übermittelt werden 

muss. 

Insbesondere zählen hierzu: 

 Name und Rechtsform Beschäftigungsbetrieb 

 Anschrift des Betriebs und Beschäftigungsort 

 Zustellfähige Postadresse, sofern vom Betrieb abweichend 

 Ansprechpartner und Telefonnummer 

 Dauerhafte Beendigung bzw. Stilllegung des Betriebs 

  

mailto:edlohn-support@eurodata.de
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2.2 Umsetzung in edlohn 

Nehmen Sie Änderungen bezüglich des Firmennamens in den Abrechnungsdaten der Firma 

bzw. bei den Adressdaten der Betriebsstätte vor oder erfassen bei vollständiger Beendigung 

der Betriebstätigkeit ein gültig bis Datum in den Abrechnungsdaten der Betriebsstätte, 

müssen diese Änderungen an die Bundesagentur für Arbeit gemeldet werden.  

 

Im zu meldenden Datensatz Betriebsdatenpflege (DSBD) sind Angaben zum Ansprechpartner 

der Firma anzugeben. In den Abrechnungsdaten der Firma finden Sie nun einen neuen 

Menüpunkt Angaben DSBD, wo die notwendigen Kontaktdaten von Ihnen erfasst werden 

können. Bei Ansprechpartner und Telefon handelt es sich um Pflichtangaben des 

Datensatzes, E-Mail und Telefax sind optionale Angaben.  

 

Es können die Daten eines Ansprechpartners bei der Firma, dem Steuerberater oder einem 

beauftragten Dritten erfasst werden.  

Haben Sie in den Merkmalen Kontakt zum Unternehmen in den Abrechnungsdaten der 

Firma unter Allgemeines bereits Daten erfasst, werden diese Daten in die neuen Merkmale 

übernommen.  
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Beispiel: 

Ändern Sie bei der Betriebsstätte z.B. Str. auf Straße ist das laut Bundesagentur für Arbeit ein 

meldepflichtiger Tatbestand und es muss ein DSBD versendet werden.  

Wenn die Kontaktdaten unter Angaben DSBD nicht oder nicht vollständig erfasst sind, 

erhalten Sie beim Schließen der Abrechnungsdaten der Betriebsstätte folgende Info.   

 

Mit Zurück zu Abrechnungsdaten kommen Sie wieder in die Abrechnungsdaten zurück und 

können Ihre Änderung eventuell überarbeiten.  

Mit Änderungen trotzdem übernehmen schließen Sie die Abrechnungsdaten.  

Beim Be- bzw. Abrechnen werden Sie auf die fehlenden Angaben hingewiesen. 

 

Erst wenn alle Angaben vollständig erfasst sind, kann der DSBD erzeugt werden.  
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Sind die Kontaktdaten unter Angaben DSBD vollständig erfasst, erhalten Sie beim Schließen 

der Abrechnungsdaten der Betriebsstätte folgende Info.   

 

Als Gültigkeitsdatum wird systemseitig der erste des aktuellen Abrechnungsmonates 

vorgegeben. Ist bei der Betriebsstätte ein gültig bis Datum erfasst, wird dieses Datum 

vorgegeben. Das Datum kann jedoch durch Sie individuell angepasst werden.  

 

Die Datensätze zur Betriebsdatenpflege können Sie unter Dienste > Betriebsdatenpflege 

Arbeitsagentur ansehen.  

 

Nach dem Abrechnen des Mandanten wird der Datensatz DSBD in der darauffolgenden Nacht 

versendet.  
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Beim Abrechnen entsteht eine Leistung Betriebsdaten Meldung (Leistungsnummer 260/9 im 

ETL-Standard). 

Beachte: 

Die neuen Merkmale in den Abrechnungsdaten der Firma unter Angaben DSBD > 

Abweichende Postanschrift Arbeitgeber (optional) sind nur dann zu erfassen, wenn der 

Schriftverkehr nicht an die Firmenanschrift des jeweiligen Arbeitgebers gesendet werden soll.   

 

Es kann sich um die Anschrift von einem von mehreren Beschäftigungsbetrieben des 

Arbeitgebers handeln oder auch seine Privatanschrift. Die abweichende Postanschrift kann im 

Inland oder Ausland liegen. Bei einer Postanschrift im Ausland muss das Land angegeben 

werden. 

Die Angaben sollen eine rasche Postzustellung ermöglichen. Wird eine abweichende 

Postanschrift angegeben, so hat diese bei einem Schreiben des Sozialversicherungsträgers 

Vorrang vor der Anschrift des Beschäftigungsbetriebs 
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3 Weitere Rückstellungen 

Ab dem neuen Update ist es möglich, neben der Rückstellung für Urlaub auch eine 

Rückstellung für Mehrarbeit oder Guttage systemseitig zu ermitteln und bei Bedarf auch über 

die Buchungsliste an die Finanzbuchhaltung zu übergeben.  

Eine ausführliche Beschreibung zum Thema Rückstellungen finden Sie hier:  

https://www.edlohn.de/portal/dokumentation/beschreibungen 

http://etaxlohn.eurodata.de/content/informations/allgemeines/ 

3.1 Mehrarbeit 

Um die Berechnung zu ermöglichen, wurden neue Merkmale eingeführt.  

Abrechnung > Einstellungen > Rückstellung > Mehrarbeit  

Arbeitnehmer > Allgemeine Merkmale > Rückstellungen > Angaben zur Rückstellung 

für Mehrarbeit  

 

Sind alle Einstellungen vorgenommen, können Sie sich über Auswertungen > 

Rückstellungslisten > Mehrarbeit die Auswertung Rückstellung für Mehrarbeit ansehen.  

Diese kann sowohl auf der Firma, der Betriebsstätte oder einem einzelnen Arbeitnehmer 

angesehen werden. 

3.2 Guttage 

Um die Berechnung zu ermöglichen, wurden neue Merkmale eingeführt.  

Abrechnung > Einstellungen > Rückstellung > Guttage 

Arbeitnehmer > Allgemeine Merkmale > Rückstellungen > Angaben zur Rückstellung 

für Guttage  

 

Sind alle Einstellungen vorgenommen, können Sie sich über Auswertungen > 

Rückstellungslisten > Guttage die Auswertung Rückstellung für Guttage ansehen.  

Diese kann sowohl auf der Firma, der Betriebsstätte oder einem einzelnen Arbeitnehmer 

angesehen werden. 

  

https://www.edlohn.de/portal/dokumentation/beschreibungen
http://etaxlohn.eurodata.de/content/informations/allgemeines/
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4 Dienstfahrrad (Pilotbetrieb) 

Für den Pilotbetrieb suchen wir interessierte Anwender, die mit dem Fachthema 

Dienstfahrrand vertraut sind. Bei Interesse melden Sie sich bitte unter edlohn-

support@eurodata.de an. 

Nach erfolgreichem Abschluss des Pilotbetriebes erfolgt dann die Freischaltung für alle 

Anwender. 

4.1 Allgemeines 

Auszug Haufe Personal Office: 

Stellt der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer ein betriebliches Fahrrad unentgeltlich oder verbilligt 

zur privaten Nutzung zur Verfügung, gehört der hieraus resultierende geldwerte Vorteil zum 

steuerpflichtigen Arbeitslohn. 

Für die Bewertung ist zu unterscheiden zwischen: 

 "echten" Fahrrädern  

 E-Bikes, die verkehrsrechtlich als Fahrrad einzustufen sind (sog. Pedelecs; keine 

Kennzeichen- bzw. Versicherungspflicht) und 

 E-Bikes, die verkehrsrechtlich als Kraftfahrzeug gelten (sog. S-Pedelecs; 

Kennzeichen- bzw. Versicherungspflicht). 

Überlässt der Arbeitgeber seinem Arbeitnehmer ein echtes Fahrrad oder ein E-Bike, das 

verkehrsrechtlich als Fahrrad einzuordnen ist, führt dieser Vorgang ab 2019 zu steuerfreiem 

Arbeitslohn, wenn die Überlassung zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn erfolgt. 

Erfolgt die Überlassung hingegen im Rahmen einer Barlohnumwandlung, führt sie wie bisher 

zu steuerpflichtigem Arbeitslohn, für den eine vereinfachte Bewertung greift. 

Überlässt der Arbeitgeber seinem Arbeitnehmer ein Elektrofahrrad auch zur privaten Nutzung, 

das verkehrsrechtlich als Kraftfahrzeug einzustufen ist, also ein Kennzeichen sowie eine 

Versicherung für die Zulassung zum Straßenverkehr benötigt, ist die 1-%-Methode 

anzuwenden. 

  

mailto:edlohn-support@eurodata.de
mailto:edlohn-support@eurodata.de
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Kurzüberblick 

Entgelt LSt SV 

Überlassung von Fahrrädern und E-Bikes bis 25 

km/h (sog. Pedelecs) 

frei frei 

Überlassung von Fahrrädern und E-Bikes bis 25 

km/h (sog. Pedelecs), falls Entgeltumwandlung 

pflichtig pflichtig 

Überlassung von E-Bikes als Kfz (sog. S-Pedelecs) pflichtig pflichtig 

 

Halbe Bemessungsgrundlage bei erstmaliger Überlassung von 2019 bis 2021 

Überlässt der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer erstmals in der Zeit vom 1.1.2019 bis 

31.12.2021 ein betriebliches E-Bike (Pedelec) oder ein echtes Fahrrad, ist als Arbeitslohn 

1 % der auf volle 100 € abgerundete halbierte UVP einschließlich Umsatzsteuer 

anzusetzen. Für die Anwendung der Vergünstigung kommt es nicht darauf an, wann das 

Fahrrad angeschafft, hergestellt oder geleast worden ist. Entscheidend ist vielmehr, dass 

das E-Bike (Pedelec) oder das echte Fahrrad selbst erstmals im Zeitraum vom 1.1.2019 bis 

31.12.2021 einem Arbeitnehmer zur privaten Nutzung überlassen wird. 

Wurde das E-Bike (Pedelec) oder das echte Fahrrad hingegen einem Arbeitnehmer bereits 

vor dem 1.1.2019 zur privaten Nutzung überlassen, kommt bei einem Wechsel des 

Nutzungsberechtigten nach dem 31.12.2018 die neue Steuererleichterung nicht in Betracht. 
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4.2 Umsetzung in edlohn 

Nach dem Update finden die freigeschalteten Piloten unter dem Menüpunkt Dienstwagen 

einen eigenen Menüpunkt für das Dienstfahrrad. 

 

 

Nutzungsbeginn – Dienstfahrrad 

Hier tragen Sie das Datum ein, ab dem das Dienstfahrrad genutzt wird. 

Nutzungsende  

Hier tragen Sie das Datum ein, bis zu dem das Dienstfahrrad genutzt wird. 

Art des Dienstfahrrades 

Hier wählen Sie aus, welche Art von Fahrrad dem Arbeitnehmer überlassen wird. Diese 

Unterscheidung ist wichtig für die steuer- und sv-rechtliche Beurteilung des geldwerten 

Vorteils. 
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Listenpreis + Zubehör (abgerundet auf volle 100 EUR) - Dienstfahrrad 

Wird dem Arbeitnehmer ein Fahrrad zur Verfügung gestellt, ist je Abrechnungsmonat ein 

Sachbezug in Höhe von 1 % des Listenpreises zu berücksichtigen. Als Listenpreis gilt die auf 

voll 100€ abgerundete unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers für das genutzte 

Fahrrad im Zeitpunkt seiner Erstzulassung.  

Sonderregelung:  

Für Fahrräder, die ab dem 01.01.2019 bis 31.12.2021 dem Arbeitnehmer überlassen werden, 

darf der Listenpreis halbiert werden. Die Rundung auf volle 100€ erfolgt nach der Halbierung 

des Listenpreises. Diese Regelung gilt für alle Fahrradtypen, also auch für E-Bike`s die als 

KFZ eingestuft sind.  

Sie entscheiden an dieser Stelle, ob der volle Listenpreis abgerundet auf volle Hundert oder 

der halbierte Listenpreis abgerundet auf volle Hundert erfasst werden muss.  

 

Fahrten Wohnung - Tätigkeitsstätte (Dienstfahrrad) 

Hier geben Sie die Arbeitstage an, an denen der Arbeitnehmer das Dienstfahrrad (nur E-Bike 

als KFZ) für Fahrten zwischen Wohnung und Tätigkeitsstätte nutzt.  

Sofern der Arbeitnehmer nichts Anderes nachweist, kann der Arbeitgeber vereinfachend 

unterstellen, dass an 15 Arbeitstagen monatlich Fahrten zwischen Wohnung und 

Tätigkeitsstätte zurückgelegt werden.  

Fahrten zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte werden mit 0,03% des inländischen 

Listenpreises für jeden Kilometer der Entfernung bewertet.  

Der steuerpflichtige Wert eines Dienstfahrrades für Fahrten zwischen Wohnung und 

Tätigkeitsstätte kann pauschal mit 15 % besteuert werden. Zur Ermittlung der Obergrenze für 

den pauschal besteuerten Betrag wird die Anzahl der Tage benötigt, an denen das Fahrzeug 

zwischen Wohnung und Tätigkeitsstätte genutzt wird. 
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Entfernungskilometer Wohnung - Tätigkeitsstätte (Dienstfahrrad) 

Hier geben Sie die einfache Entfernung für die Fahrt zwischen Wohnung und Tätigkeitsstätte 

an.  

Kann der Arbeitnehmer ein ihm zur Verfügung gestelltes Fahrrad (nur für E-Bike als KFZ) auch 

für Fahrten zwischen Wohnung und Tätigkeitsstätte nutzen, erhöht sich der monatlich zu 

berücksichtigende Sachbezug für jeden Entfernungskilometer zwischen Wohnung und 

Tätigkeitsstätte (einfache Entfernung) je nach Berechnungsmethode.  

Dienstfahrrad - Abwälzung PauSt 

Hier wird ausgewählt, ob die anfallende Pauschalsteuer (LSt, KiSt und SolZ) auf den 

Arbeitnehmer abgewälzt werden soll. Eine Abwälzung führt zu einer automatischen 

Berücksichtigung eines entsprechenden Nettoabzugbetrags.  

Pauschalbesteuerung Dienstfahrrad 

Der steuerpflichtige Wert eines Dienstfahrrads für Fahrten zwischen Wohnung und 

Tätigkeitsstätte (nur für E-Bike als KFZ) kann pauschal mit 15 % besteuert werden. Die 

Obergrenze für die Pauschalbesteuerung beträgt für jeden Arbeitstag, an dem das Fahrzeug 

zu Fahrten zwischen Wohnung und Tätigkeitsstätte genutzt wird:  

0,30 € je Entfernungskilometer  

Das System berechnet bei Eingabe in den relevanten Feldern den maximal möglichen 

Pauschalierungsbetrag automatisch.  

Gehaltsumwandlung - Dienstfahrrad 

Hier erfassen Sie den Betrag der Gehaltsumwandlung, die mit dem Arbeitnehmer für die 

Überlassung des Dienstfahrrades vereinbart wurde.  

Abzug monatliche Leasingrate über Entgeltabrechnung - Dienstfahrrad 

Hier können Sie entscheiden, ob eine monatliche Leasingrate dem Arbeitnehmer über die 

Entgeltabrechnung abgezogen werden soll. Falls mit dem Arbeitnehmer eine andere 
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Zahlungsvereinbarung getroffen wurde, lassen Sie die systemseitige Voreinstellung auf Nein 

stehen.  

4.3 Rechnungswesen 

Um das Dienstfahrrad auf der Buchungsliste zu berücksichtigen, gehen Sie entweder über 

Dienste > Rechnungswesen > Konten/Kostenstellen zuordnen und erfassen die 

gewünschten Buchungskonten hinter den neuen Lohnarten oder aktualisieren Sie über 

Dienste > Rechnungswesen > Kontenzuordnung aktualisieren die 

Standardkontenzuordnung. 
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5 Auszahlungsliste nach Betriebsstätten oder 
Abrechnungskreisen 

Über den Menüpunkt Auswertungen kann man sich nach dem Update die Auszahlungsliste 

auch nach Betriebsstätten oder Abrechnungskreisen anzeigen lassen. Dazu muss die Firma 

markiert sein.  

 

Um sich die Auszahlungsliste nach Abrechnungskreisen anzeigen zu lassen, müssen natürlich 

auch Abrechnungskreise angelegt und den Arbeitnehmern zugeordnet sein. 

Die Ansicht nach Betriebsstätten ist jederzeit möglich.   
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Einen Abrechnungskreis legen Sie folgendermaßen an: 

Firma > Abrechnung > Abrechnungskreis erstellen 

 

Hier wäre nun eine Anlage verschiedener Betriebsteile möglich, wie z.B. Büro, Lager, Versand 

usw. oder die Unterscheidung nach Gehalt und Zeitlohn. 

Sind diese Abrechnungskreise angelegt, müssen im zweiten Schritt noch die Arbeitnehmer 

zugeordnet werden.  

Arbeitnehmer > rechte Maustaste > Abrechnungskreis 

Sind auch diese zugeordnet, kann man die Ansicht von Betriebsstätte auf Abrechnungskreise 

umstellen. 
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Die beiden neuen Auszahlungslisten können gedruckt, als PDF exportiert oder ins Archiv 

übergeben werden.  
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6 Starten der Kundenanpassung aus edlohn 

Haben Sie einen Mandaten in edlohn geöffnet und möchten für diesen Mandanten Lohnarten 

anlegen oder umbenennen, können Sie nach dem Update die Kundenpassung direkt aus 

edlohn heraus öffnen. Sie ersparen sich somit den Aufruf der Portalseite und den Klick auf die 

Kundenanpassung.  

 

Nachdem Sie Kundenanpassung öffnen ausgewählt haben, schließt und speichert sich im 

Hintergrund der Mandant in edlohn und Sie sind direkt bei der Auswahl der Arbeitnehmerart 

angelangt. 
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Hier können Sie nun Lohnarten anlegen oder umbenennen. 

 

Verlassen Sie den Dialog mit OK, werden Sie aufgefordert die Änderungen zu speichern. Ist 

dies mit Ja erfolgt, schließt sich die Kundenanpassung und der Mandant wird zur weiteren 

Bearbeitung erneut in edlohn geöffnet.  

Die neu angelegten Lohnarten können sofort verwendet werden. 

Möchten Sie für einen anderen Mandanten ebenfalls neue Lohnarten anlegen, öffnen Sie den 

Mandanten in edlohn und wählen Mandant > Kundenanpassung öffnen aus.  

Die Kundenanpassung kann weiterhin auch über die Portalseite gestartet werden.  
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7 Sortierung der Fehlzeiten 

Die Darstellung der Fehlzeiten in der Übersicht eines Arbeitnehmers erfolgt in der Spalte 

Zeitraum bisher mit der Datumsangabe Von-Bis.  

 

Über das Icon Einstellungen kann ab dem neuen Update die Datumsangabe auf Bis-Von 

umgestellt werden. Dadurch ergibt sich eine bessere Lesbarkeit bei aufeinander folgenden 

Fehlzeiten. 

Die Einstellung der Sortierung wird auf Ihrem Rechner abgespeichert. 
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8 Archivierung von Papierbescheinigungen 

Ab dem neuen Update ist es möglich, ausgesuchte Papierbescheinigungen systemseitig zu 

archivieren. Hierzu gehören im ersten Schritt folgende Bescheinigungen: 

Bescheinigungen für Betriebsstätte 

 Arbeitgeberstammblatt 

 

Bescheinigungen für Arbeitnehmer  

 Bescheinigungen für die Arbeitsagentur > Arbeitsbescheinigung nach § 312 SGB III 

 Bescheinigungen für die Arbeitsagentur > Arbeitsbescheinigung nach § 57 SGB II 

 Bescheinigungen für die Arbeitsagentur > Bescheinigung über Nebeneinkommen 

nach § 313 SGB III 

 Bescheinigungen für die Arbeitsagentur > Einkommensbescheinigung Nachweis über 

die Höhe des Arbeitsentgelts 

 Betriebsinterne Bescheinigungen > Arbeitnehmerstammblatt 

 Betriebsinterne Bescheinigungen > Neutrale Verdienstbescheinigung 

 

Erstellen Sie eine dieser Bescheinigungen wie gewohnt.  

In der geöffneten Bescheinigung befindet sich nun neben dem Button PDF-Export auch die 

Möglichkeit Archiv-Export. 
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Weiterhin ist der Button Sperren in Abschließen umbenannt und mit einer neuen 

komfortablen Funktion ausgestattet worden.  

 

Setzen Sie einen Haken bei Bescheinigung/Vorlage archivieren, können Sie im nächsten 

Schritt noch unterscheiden, wohin (Firmen- und/oder Arbeitnehmerakte) die Bescheinigung 

archiviert werden soll.  

 

Das Arbeitgeberstammblatt wird lediglich in die Firmenakte archiviert.  

Das Arbeitnehmerstammblatt wird lediglich in die eLohnakte des Arbeitnehmers archiviert.   
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9 Systemwechsel 

9.1 Übernahme ausgeschiedener Arbeitnehmer 

Bei der Übernahme von Daten aus einem Fremdsystem können Sie nach dem Update 

differenzieren, ob Sie alle ausgeschiedenen Arbeitnehmer, nur die ausgeschiedenen 

Arbeitnehmer des aktuellen Jahres oder keine ausgeschiedenen Arbeitnehmer importieren 

möchten.  

 

Der Import von ausgeschiedenen Arbeitnehmern des aktuellen Jahres hat den Vorteil, dass 

dann für die im Vorsystem ausgeschiedenen Arbeitnehmer die UV-Jahresmeldung mit 

Meldegrund 92 von edlohn erstellt werden kann.  
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9.2 UV-Jahresmeldung ausgeschiedener Arbeitnehmer 

Haben Sie den Import der im aktuellen Jahr ausgeschiedenen Arbeitnehmer durchgeführt, sind 

noch die UV-Vortragswerte wichtig, um die UV-Jahresmeldung erstellen zu können.  

Extras > Vortragswerte UV-Jahresmeldung 

 

Der Vortrag der UV-Stunden ist für die im Vorsystem ausgeschiedenen Arbeitnehmer nicht 

erforderlich, da diese in der UV-Jahresmeldung keine Berücksichtigung finden.  

Bitte beachten: 

Für die im Vorsystem ausgeschiedenen Arbeitnehmer wird durch diese Neuerung lediglich die 

UV-Jahresmeldung durch edlohn erstellt. Die erfassten Vortragswerte der im Vorsystem 

ausgeschiedenen Arbeitnehmer fließen nicht in den Digitalen Lohnnachweis.  

Der Digitale Lohnnachweis muss bei Wechsel des Abrechnungssystems innerhalb von 6 

Wochen mit Meldegrund UV06 vom abgebenden System erstellt und versendet werden.  
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10 Berücksichtigung des aktuellen Monates bei 
Durchschnittsberechnungen 

Mit dem neuen Update kann auch der aktuelle Abrechnungsmonat in die 

Durchschnittsberechnung mit aufgenommen werden. Wichtige Voraussetzung ist das 

Berechnen des aktuellen Abrechnungsmonats, da ansonsten die Bildung eines sinnvollen 

Durchschnittes nicht möglich ist.  

Abrechnung > Einstellungen > Durchschnitte 

als Beispiel 3-Monats-Durchschnitt (EUR) 

Bei allen Durchschnitten kann nun als Bewertungszeitraum Aktueller Monat ausgewählt 

werden.  
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11 Export Buchungsliste nach syntona finac 

Ab dem neuen Update ist es möglich, den Buchungsbeleg lokal für die 

Finanzbuchhaltungssoftware syntona finac zu exportieren.  

Dienste > Rechnungswesen > Buchungen exportieren 
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In syntona finac gibt es keine Automatikkonten, daher muss im Buchungsexport ggf. ein 

Steuersatz mitgeliefert werden.  

Dazu stellen Sie bitte das Merkmal unter Dienste > Rechnungswesen > Einstellungen > 

Buchungskennzeichen (optional) auf Ja.  

 

Dies hat zur Folge, dass unter Dienste > Rechnungsunwesen > Konten/Kostenstellen 

zuordnen die Spalte Buchungskennzeichen sichtbar ist. In dieser Spalte kann von Ihnen der 

gewünschte Steuersatz hinterlegt werden, wenn er aus dem angegebenen Konto 

herausgerechnet werden soll, also z.B. 7,00 oder 19,00. 
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12 Abschaltung GDPdU-CD 

Seit 01.01.2018 ist die Anwendung der DLS (Digitale LohnSchnittstelle) durch die 

Finanzverwaltung bereits zwingend vorgeschrieben. Hintergrund ist das Gesetz zur 

Modernisierung des Besteuerungsverfahrens vom 18.07.2016. Darin ist die Einführung eines 

einheitlichen Standarddatensatzes als Schnittstelle zum elektronischen Lohnkonto (DLS) 

gesetzlich festgeschrieben. 

In edlohn können Sie bereits seit Mitte 2014 die Daten zur Steueraußenprüfung mittels einer 

DLS-CD abrufen und somit dem Steuerprüfer die notwendigen Unterlagen zur Verfügung 

stellen. 

Parallel dazu konnte bisher die vormals benötigte GDPdU-CD bestellt werden. Diese 

Möglichkeit wird mit dem Update eingestellt.  

Über Dienste > CD-Rom können nur noch eine Archiv-CD oder eine DLS-CD bestellt werden.  
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13 eLohnakte 

13.1 Merkmal Prüfungsrelevant 

Bei allen Auswertungen, die aus edlohn archiviert werden, wird das neue Merkmal 

Prüfungsrelevant systemseitig aktiv gestellt, so dass ggf. ein Prüfer diese Dokumente im 

Prüferzugriff sehen kann. Auch beim manuellen Hochladen von Dokumenten in die eLohnakte 

ist das Merkmal Prüfungsrelevant aktiv. In beiden Fällen können Sie das Merkmal jedoch 

deaktivieren, was zu Folge hat, dass das entsprechende Dokument nicht mehr für den Prüfer 

sichtbar ist.  

 

Dieses neue Merkmal ist bezüglich seiner Funktion von dem bereits seit langem existierenden 

Merkmal Interne Ablage zu unterscheiden. Ist dieses Merkmal aktiv gestellt, bedeutet das 

lediglich, dass das entsprechende Dokument nicht in das Mandantenportal (PISA, edcloud) 

weitergeben wird und dann nicht für den Kunden sichtbar ist. 

Alle bereits existierenden Dokumente mit dem aktiven Merkmal Interne Ablage werden 

systemseitig auf nicht prüfungsrelevant umgesetzt.  
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13.2 Merkmal Eingangsdatum 

Ebenfalls neu ist das Merkmal Eingangsdatum. Dieses Merkmal ist nicht systemseitig 

vorbelegt und kann individuell genutzt werden.  

 

Im Gegensatz zum neuen Merkmal Prüfungsrelevant handelt es sich nicht um ein Pflichtfeld.  

Beide Merkmale können für Recherchezwecke ausgewählt werden.  

 



 

 
Seite 33 von 33 

14 Jahresurlaubsanspruch aus edtime/edpep 

Nach dem Update wird der übermittelte Monatsabschlusses von edtime/edpep um eine 

zusätzliche Spalte Jahresurlaub erweitert.  

Die Spalte beinhaltet die Anzahl von Tagen, die mit einem Arbeitnehmer insgesamt pro Jahr 

vereinbart wurden. Im Fall einer dynamischen Urlaubsbetrachtung (z.B. von Minijobbern, 

Teilzeitlern…) wächst dieser Urlaubsanspruch an, während er ohne die dynamische 

Urlaubsbetrachtung im Jahr immer gleichbleibt, es sei denn ein Beschäftigungswechsel 

verändert den Anspruch. 

Eine Merkmalszuordnung der neuen Spalte ist optional. Bitte achten Sie darauf, dass der von 

Ihnen in edlohn eingetragene Wert bei der Zuordnung zur Spalte Url-Anspruch akt Jahr 

überschrieben und mit jedem Monatsabschluss durch die von edtime übernommenen Daten 

aktualisiert wird. 

 


